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Auf Grund des § 32 Nr. 8 sowie § 33 Abs. 3 

der Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

hat der Kirchgemeinderat den nachstehend 

zu veröffentlichenden Beschluss für den im 

Eigentum der Kirche Groß Quassow stehen-

den Friedhof am 6.4.2011. gefasst:

Beschluss:

Der Friedhof wird geschlossen. Alte Rech-

te bleiben laut Friedhofsordnung vom 

6.4.2011 § 37 erhalten.

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt nach erfolgter Geneh-

migung durch den Oberkirchenrat am Tage 

nach seiner öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft.

Der Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde 

Strelitzer Land am 6.4.2011

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Strelitzer Land 

Beschluss zur Schließung des Friedhofes Groß Quassow als Bestattungsplatz

vom 6.4.2011


